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9.3.2017 A8-0251/130 

Änderungsantrag 130 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

Richtlinie 91/477/EWG 

Artikel 4 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zum Zwecke der Identifizierung und der 

Nachverfolgbarkeit jeder 

zusammengebauten Feuerwaffe schreiben 

die Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt ihrer 

Herstellung oder der Einfuhr in die Union 

vor, dass jede Feuerwaffe eine eindeutige 

Kennzeichnung mit Angabe des 

Herstellers, des Herstellungslandes oder -

ortes, der Seriennummer und des 

Herstellungsjahres (soweit es nicht bereits 

Teil der Seriennummer ist) zu erhalten hat. 

Dies steht der Anbringung der 

Handelsmarke nicht entgegen. 

Zum Zwecke der Identifizierung und der 

Nachverfolgbarkeit jeder 

zusammengebauten Feuerwaffe schreiben 

die Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt ihrer 

Herstellung oder der Einfuhr einer nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie 

hergestellten Feuerwaffe in die Union vor, 

dass jede Feuerwaffe eine eindeutige 

Kennzeichnung mit Angabe des 

Herstellers, des Herstellungslandes oder -

ortes, der Seriennummer und des 

Herstellungsjahres (soweit es nicht bereits 

Teil der Seriennummer ist) zu erhalten hat. 

Dies steht der Anbringung der 

Handelsmarke nicht entgegen. Diese 

Vorschriften in Bezug auf 

Kennzeichnungen sind anwendbar auf 

Feuerwaffen, die nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie hergestellt 

wurden. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Änderungsantrag 131 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0251/2016 

Vicky Ford 

 Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 

Richtlinie 91/477/EWG 

Artikel 13a – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Vor dem Erlass eines delegierten 

Rechtsakts konsultiert die Kommission die 

von den einzelnen Mitgliedstaaten 

benannten Sachverständigen, unter denen 

sich auch Vertreter von Organisationen 

der Zivilgesellschaft befinden: Vertreter 

von Sportschützen, Waffensammlern und 

Jägern, sowie Vertreter von 

Waffenherstellern und Waffenhändlern, 

gemäß den Grundsätzen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

niedergelegt wurden. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Änderungsantrag 133 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 13 – Buchstabe a – Ziffer i 

Richtlinie 91/477/EWG 

Anhang I – Abschnitt II – Buchstabe a – Ziffer i 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) In Kategorie A werden die 

folgenden Nummern eingefügt: 

entfällt 

„6. automatische Feuerwaffen, die zu 

halbautomatischen Feuerwaffen 

umgebaut wurden; 

 

7. halbautomatische zivile Feuerwaffen, 

die wie vollautomatische Kriegswaffen 

aussehen; 

 

8. Die unter Nummer 1 bis 7 eingereihten 

Feuerwaffen, bei denen eine 

Deaktivierung erfolgt ist.“ 

 

Or. en 

 

 


